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Landeszahnärztekammer für Oberösterreich

Es besteht ein öffentliches Interesse an einer geordneten 
Erfassung aller in Österreich tätigen Zahnärztinnen und 

Zahnärzte in der Zahnärzteliste. Daher ist jede Änderung 
bestimmter relevanter Daten von Ihnen der Österreichischen 
Zahnärztekammer im Wege der Landeszahnärztekammer zu 
melden. Welche Daten Sie wann und wem melden müssen, 
haben wir für Sie kurz zusammengefasst:

Die Österreichische Zahnärztekammer hat in Zusammen-
arbeit mit den Landeszahnärztekammern zunächst die 
Anmeldungen für die Ausübung des zahnärztlichen Berufs 
entgegenzunehmen und eine Liste der zur Berufsausübung 
berechtigten Angehörigen des zahnärztlichen Berufs (Zahn-
ärzteliste) zu führen - Sie werden ja bereits in dieser Liste 
geführt.

Im Laufe Ihrer Berufstätigkeit werden sich sehr wahrschein-
lich einige Daten ändern. Die im Zahnärztegesetz vorge-
VHKHQHQ�0HOGHSÀLFKWHQ�EHL�VROFKHQ�'DWHQlQGHUXQJHQ�VLQG�
dazu bestimmt, den Landeszahnärztekammern bzw. der 
Österreichischen Zahnärztekammer alle zur Erledigung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Informationen im Zusammenhang 
mit der Ausübung des zahnärztlichen Berufes zu verschaffen.

Was müssen Sie bei uns melden?

Folgende Änderungen sind binnen einer Woche zu melden:
• jede Namensänderung und Änderung der Staatsange-

hörigkeit
• jeden Wechsel des Hauptwohnsitzes bzw. des gewöhnli-

chen Aufenthalts sowie der Zustelladresse
• jede Änderung der Ordinationstelefonnummer und E-Mail-

Adresse.

Diese Änderungsmeldungen haben im Vorhinein zu erfolgen
• MHGH�(U|IIQXQJ��9HUOHJXQJ�XQG�$XÀDVVXQJ�HLQHV�%HUXIV-

sitzes
• die Berufsunterbrechung
• die Berufseinstellung
• die Aufnahme und Beendigung einer zahnärztlichen Tätig-

keit außerhalb des ersten Berufssitzes (= Zweitordination)

• die Aufnahme und Beendigung einer zahnärztlichen Ne-
bentätigkeit (Vertretungen, Notdiensttätigkeiten)

• die Wiederaufnahme der Berufsausübung nach einem 
Entzug zur Berechtigung der Berufsausübung

:HLWHUV� YHUSÀLFKWHQ� 6LH� GLH� JHVHW]OLFKHQ� %HVWLPPXQJHQ��
uns alle für die Verwaltung des Wohlfahrtsfonds er-
forderlichen Datenänderungen zu übermitteln. Das sind 
insbesondere:

• Jede Änderung im Familienstand (Verehelichung, Schei-
dung, Geburt eines Kindes, Todesfall) binnen 4 Wochen 
nach Eintreten der Änderung.

• Änderungen in der Berufstätigkeit (Pensionierung, Ar-
beitslosigkeit, Präsenz- oder Zivildienst, Krankheit oder 
Unfall) binnen 14 Tagen nach Eintreten der Änderung.

Alle diese Änderungen sind unter Vorlage entsprechender 
Dokumente bekannt zu geben.

Was passiert, wenn Sie die Meldungen 
nicht durchführen?

§ 89 Abs. 5 Zahnärztegesetz normiert, dass ein Zahnarzt, 
der die notwendigen Meldungen nicht erstattet, eine Verwal-
tungsübertretung begeht und mit einer Geldstrafe bis zu 
€ 4.000,- zu sanktionieren ist. Zuständig für den Vollzug 
solcher Verwaltungsübertretungen ist die Bezirksverwal-
tungsbehörde erster Instanz. 

Wir ersuchen Sie, diese Bestimmungen über melde-
SÀLFKWLJH�'DWHQ�]X�EHDFKWHQ��

Änderungen, die 
im Zusammenhang mit Ihrer Berufsausübung

PHOGHS�LFKWLJ�VLQG
g

0HOGH
SÁLFK

W!

Gesetz & Recht  0HOGHS�LFKW


